
 

 

Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz gemäss Bundesgesetz (ohne Gastronomie) 

→ WICHTIG: Die Kantone können weitergehende Regelungen erlassen. 

 

Geltende Regelung für Unternehmen (BG zum Schutz vor Passivrauchen, ab 1.5.2010) 

In geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen, ist 
das Rauchen untersagt (Art. 1). Als Arbeitsplatz mehrerer Personen gilt jeder Ort, an dem sich mehrere Arbeit-
nehmende dauernd oder vorübergehend zur Ausführung ihrer Arbeit aufhalten müssen (inkl. Sitzungszimmer, 
Cafeteria, Gänge usw.). Demnach dürfte auch in einem Einzelbüro (z.B. des Vorgesetzten), in dem regelmässig 
Sitzungen stattfinden, nicht geraucht werden. Öffentlich zugänglich sind insbesondere: Gebäude der öffentli-
chen Verwaltung; Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen; Kinder-, Altersheime und vergleichbare Ein-
richtungen; Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs; Bildungsstätten; Museums-, Theater- und Kino-
räumlichkeiten; Sportstätten; Restaurations- und Hotelbetriebe (Ausnahmen möglich); Gebäude und Fahrzeuge 
des öffentlichen Verkehrs; Verkaufsgeschäfte und Einkaufszentren. 
 
Raucherräume 

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin kann Raucherräume in unbestimmter Grösse einrichten, wenn diese nicht als 
Arbeitsplatz benutzt werden, durch feste Bauteile von anderen Räumen dicht abgetrennt, besonders gekenn-
zeichnet und mit ausreichender Belüftung versehen sind (Art. 2). Der Raum muss über eine selbsttätig schlies-
sende Tür verfügen und darf nicht als Durchgang in andere Räume oder als Pausenraum dienen. Wie bei Ein-
zelbüros, in denen geraucht wird, sind die Arbeitgebenden verantwortlich, dass kein Rauch in die rauchfreien 
Räume gelangt. Der Bund hat nicht festgelegt, wann ein Raum als geschlossen angesehen werden muss, und 
er macht auch keine Vorgaben zu den Anforderungen an die Belüftung. Dies bleibt den Kantonen überlassen.  
 
Zusätzliche Ausnahmen 

Räumlichkeiten, die hauptsächlich der Verpflegung am Arbeitsplatz dienen wie Personalrestaurants oder Kanti-
nen, können sich nicht als Raucherlokale – wie dies bei Gastronomiebetrieben in einzelnen Kantonen möglich 
ist – deklarieren. In privaten Haushaltungen wird das Rauchen nicht eingeschränkt. Der Betreiber/die Betreibe-
rin von Einrichtungen des Straf-/Massnahmenvollzugs, von Alters-/Pflegeheimen sowie von Hotels/anderen 
Beherbergungsstätten kann vorsehen, dass in den Zimmern geraucht werden darf. 
 
Zuständige Behörden 
Die Kantone sind für den Vollzug und die Strafverfolgung zuständig. Sie können neu auch konsequentere Vor-
schriften zum Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmenden an Arbeitsplätzen in nicht öffentlich zugänglichen 
Betrieben erlassen. Ein Kanton könnte folglich das Rauchen auch an Einzelarbeitsplätzen untersagen. Bisher 
fielen nur öffentlich zugängliche Gebäude (z.B. Restaurants) in ihre Kompetenz. Für jene kantonalen Bestim-
mungen, welche weiter als die minimalen Bundesbestimmungen gehen, können die Kantone Übergangsrege-
lungen festlegen (z.B. für Lüftungsnormen). Die Kantone bestimmen, welche Richtlinien gelten, welche Stellen 
für den Vollzug zuständig sind und in welchem Rahmen Überprüfungen stattfinden. 
 
Strafbestimmungen 

Wer fahrlässig oder vorsätzlich gegen das Rauchverbot verstösst oder Raucherräume betreibt, die den gesetz-
lichen Anforderungen nicht entsprechen, kann mit einer Busse von bis zu Fr. 1000.- bestraft werden (Art. 5).  
 
Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» 

Die Bundesgesetzgebung gewährt keinen Schutz vor Passivrauchen für Gastronomieangestellte und birgt viele 
Vollzugsprobleme. Je nach Kanton gelten zudem andere bzw. keine Kriterien (Lüftungsnormen) für Raucher-
räume in einem Unternehmen. Fehlt eine mechanische Belüftung wird weiterhin Rauch aus Einzelbüros und 
Raucherräumen in die rauchfreien Räume gelangen. Eine breit abgestützte Allianz von 50 Organisationen will 
deshalb mit der eidgenössischen Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» endlich eine schweizweit 
einheitliche und klare Regelung erreichen: www.rauchfrei-ja.ch  
 
Unter http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/07322/07324/index.html?lang=de sind Fragen und Ant-
worten zur Umsetzung des Bundesgesetzes aufgeführt. Im Weiteren kann das Dokument „Gesetz und Verord-
nung zum Schutz vor Passivrauchen: Zusätzliche Information für betroffene Kreise“ heruntergeladen werden.   


